
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO) 
 
§ 1 Die Zulässigkeit von Vorhaben in den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten (WA1 und 

WA2) bestimmt sich nach § 4 BauNVO.  
Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Gartenbaubetrieben und Tankstellen gemäß § 4 (3) 
Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO wird gemäß § 1 (6) Nr.1 BauNVO im Geltungsbereich ausge-
schlossen. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 und 19 BauNVO ) 
 
§ 2 (1) Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) in den Allgemeinen Wohngebieten (WA1 
 und WA2) wird mit 0,4 festgesetzt.  

§ 2 (2) Die Höhe von Gebäuden und baulichen Anlagen, festgesetzt als Oberkante (OK), beträgt:       
- im WA1 maximal 9,00 m, 
- im WA2 maximal 5,00 m. 

Als Oberkante gilt das lotrechte Maß vom festgesetzten Höhenbezugspunkt bis zur Ober-
kante Dachhaut des Firstes oder bei Flachdächern bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit 
der Oberkante Dachhaut. 
Als Höhenbezugspunkt wird für jedes Grundstück die Oberkante der ausgebauten Fahr-
bahnmitte auf Höhe der Grundstücksmitte der, für die Erschließung des jeweiligen Grund-
stücks genutzten Straßenverkehrsfläche, festgesetzt.  

§ 2 (3) Zusätzlich wird die zulässige Geschossigkeit der Gebäude im Allgemeinen Wohngebiet auf   
- im WA1 auf maximal 2 Vollgeschosse, 
- im WA2 auf maximal 1 Vollgeschoss begrenzt. 

 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO) 
 
§ 3 (1) In den Allgemeinen Wohngebieten (WA1 und WA2) wird eine offene Bauweise gem. § 22 (2) 

BauNVO festgesetzt. Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser. 

§ 3 (2) Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen gemäß 
§ 23 (3) BauNVO.  

 
4. Grünordnerische und landschaftspflegerische Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB) 
 
§ 4 (1) Im Geltungsbereich wird entlang der Uferlinie des Mittelsees eine 5m breite private Grünflä-

che als Gewässerschutzstreifen festgesetzt.  
 Innerhalb dieser privaten Grünfläche sowie der angrenzenden Wasserfläche ist die Errich-

tung eines Boots- bzw. Badesteges je Grundstück von max. 5 m Länge, mit der erforderli-
chen Zuwegung, zulässig. Dafür darf die Ufervegetation auf einer Länge von max. 10m ent-
fernt werden. 

§ 4 (2) Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind je angefangene 200m² in Anspruch genom-
mene Grundfläche gem. § 19 BauNVO, mindestens 1 einheimischer, standortgerechter 
Laubbaum (2. Ordnung) oder  Obstbaum (Hochstamm) und 10 lfm einreihige Hecke aus ein-
heimischen, standortgerechten Laubsträuchern in einer Breite von mind. 3,00m, anzupflan-
zen. 

§ 4 (3) Die nicht durch Gebäude und bauliche Anlagen in Anspruch genommenen Grundstücksflä-
chen sind als Grünflächen anzulegen und zu bepflanzen. Das Anlegen von Steingärten / 
Steinbeeten ist nicht zulässig. 

§ 4 (4) Neu anzupflanzende Gehölze im Geltungsbereich sind zu pflegen, fachgerecht zu unterhal-
ten und bei Abgang durch einheimische, standortgerechte Gehölze zu ersetzen. Die Pflanz-
standorte können den örtlichen Erfordernissen angepasst werden. Zur Verwendung kom-
mende Pflanzen und Materialien müssen den jeweiligen Qualitätsnormen nach DIN 18916 
entsprechen und fachgerecht gepflanzt werden. Während der ersten 3 Jahre nach der Neu-
anpflanzung ist eine Auswuchspflege, ggf. mit Erziehungs- und Pflegeschnitt vorzunehmen. 
 

 Mindestanforderungen an die zu pflanzenden Qualitäten sind: 
 

 Bäume:  Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm, 3 x v.  
 Obstbäume:  Hochstamm, Stammumfang 12-16 cm, 2 x v. 

Sträucher:  Höhe 60-100 cm, 2 x v. 
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1. Archäologische Bodenfunde 
Die bauausführenden Betriebe sind über die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht im 
Falle unerwartet freigelegter archäologischer Funde oder Befunde zu belehren Nach § 9 (3) 
Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA) vom 21.10.1991 in 
der derzeit gültigen Fassung sind Befunde mit dem Merkmal eines Kulturdenkmals bis zum 
Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen, eine wissenschaftliche Unter-
suchung durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie oder von ihm Beauftrag-
ter ist zu ermöglichen. 
 
2. Funde von Kampfmitteln 
Kampfmittelfunde sind unverzüglich dem Landkreis Jerichower Land oder der nächstgelege-
nen Polizeidienststelle anzuzeigen. Von dort werden alle weiteren Maßnahmen zur gefahrlo-
sen Sicherung und Beseitigung der Kampfmittel eingeleitet. 
 
3. Belange des Naturschutzes 
Die Verbote des § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte an-
dere Tier- und Pflanzenarten) sind zu beachten.  
Sollten sich bei der Realisierung des Bebauungsplanes Verdachtsmomente für das Vorlie-
gen bisher nicht bekannter, artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 
BNatSchG ergeben, so sind diese gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Rah-
men der Mitwirkungspflicht sofort der Unteren Naturschutzbehörde (Landkreis Jerichower 
Land) anzuzeigen. 
Die Beseitigung von Bäumen und Sträuchern im Plangebiet hat ausschließlich im Zeitraum 
vom 1.Oktober bis 28. Februar p.a. zu erfolgen (§ 39 (5) BNatSchG). 
 
4. Versorgungsleitungen  
Bei Erdarbeiten im Bereich von Leitungstrassen der Versorgungsunternehmen sind die ent-
sprechenden Schutzabstände gem. DIN, DVGW Regelwerk und Unfallverhütungsvorschrif-
ten einzuhalten.  
 
5. Planunterlage 
Wegen Ungenauigkeiten in der Planunterlage durch Vervielfältigung, Vergrößerungen etc. 
sind im Plangebiet bei jedem Vorhaben Kontrollmessungen vorzunehmen. Sollten Maße bei 
den zeichnerischen Festsetzungen nicht eindeutig erkennbar sein, sind sie mit ausreichen-
der Genauigkeit aus der Planunterlage herauszumessen. Eine Gewähr für die Richtigkeit der 
Kartengrundlage wird seitens des Planungsbüros nicht übernommen. 
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